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BEGRÜNDUNG 

1     Erfordernis der Planaufstellung 

1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 

Der Mannheim Medical Technology Campus - kurz: MMT-Campus - ist eine 
wirtschaftlich und technisch hochspezialisierte, zur Bewältigung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels notwendige Standortentwicklungsmaßnahme der Stadt Mannheim 
im Bereich Gesundheitswirtschaft. Sie steht im Einklang mit den strategischen 
Zielen der Stadt Mannheim und wird von der Verwaltung aufgrund des politischen 
Auftrags des Gemeinderates mithilfe von Fördermitteln des Landes und/oder der EU 
konzipiert, geplant, finanziert und realisiert. 

Baulich ist der MMT-Campus mit den bisherigen Bereichen 1-4 in der 
Röntgenstraße gegenüber dem Klinikum Mannheim angesiedelt. Für Schnelligkeit 
und Effizienz auf dem Weg von der Produktentwicklung bis zur Produktion müssen 
Start-ups, Unternehmen, Forschung und Klinik eng verzahnt zusammenarbeiten. 
Der MMT-Campus bietet diese Bedingungen. Er umfasst die Universitätsmedizin 
Mannheim, Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen und bietet neben 
Büro-, Labor- Werkstatt- und Reinraumflächen auch Coworking- und 
Konferenzflächen oder Wohnen für Beschäftigte in Wissenschaft und Projekten. Im 
Falle vorübergehender Engpässe können flexibel und kurzfristig Flächen im zentral 
gelegenen benachbarten Business Development Center CUBEX ONE angemietet 
werden. Zusätzlich ermöglichen Reallabore die Produktentwicklung unter 
Praxisbedingungen.  

Absehbar ist mit der Vollauslastung am bestehenden Standort mit den 
Konzeptabschnitten 1-4 zu rechnen. Aufgrund der fehlenden Flächenkapazitäten 
und der weiter anhaltenden Nachfrage nach Flächen in diesem Wirtschaftssektor, 
ist der Erweiterungsabschnitt MMT-5 im Bereich Pfeifferswörth am Neckarkanal in 
Planung. Dieser stellt sich als einziger Standort in noch geeigneter räumlicher 
Distanz zu den bisherigen MMT-Abschnitten und dem Klinikum dar. Vor diesem 
Hintergrund ist die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich, um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für bauliche Umsetzung zu schaffen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „MMT-5 Campus“ werden damit 
unmittelbar und perspektivisch folgende Ziele verfolgt:  

▪ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur geplanten Ansiedlung 
insbesondere technologieorientierter Unternehmen und Organisationen der 
Gesundheitswirtschaft sowie ergänzender Nutzungen in einem Gewerbegebiet; 

▪ Sicherung zukunftssicherer Wertschöpfung und damit qualifizierter 
Beschäftigung durch die Ermöglichung nachhaltiger Investitionen sowie 
dauerhaft erfolgreicher Gründungen; 

▪ Nachhaltiger und ressourcenschonender Umgang mit Flächen durch Nutzung 
und Aufwertung bereits baulich in Anspruch genommener Areale im Rahmen 
der Innenentwicklung; 

▪ Berücksichtigung der relevanten Umweltbelange des Standortes sowie 
übergreifender Wirkungsfaktoren, z.B. auf das Stadtklima im Rahmen der 
Planung; 
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▪ Aufwertung der Freiraumqualitäten des Standorts insbesondere durch 
Grünflächen und Wegeverbindungen; 

▪ Abschnittsweise Integration des Radeschnellwegs Mannheim-Heidelberg und 
Neuordnung der Parkierungssituation, bei Umsetzung einer Hochgarage auch 
unter Einbeziehung des Bereichs Sportpark. 

1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung einer Gemeinde erforderlich ist. Dies ist 
hier mit dem Entwicklungsbedarf für hochspezialisierte Nutzungen aus dem Bereich 
Medizintechnologie und medizinische Forschung am Standort der Fall. Durch die 
damit verbundenen Wirkungen für den Wirtschaftsstandort wird auch eine dem Wohl 
der Allgemeinheit dienende, sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. 

Die Flächen für den geplanten MMT-5 Campus liegen im Geltungsbereich des am 
28.01.2021 zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplans Nr. 32.37 „Sportpark“. 
Darin wurde die Nutzung der hier maßgeblichen Flächen bereits grundsätzlich 
berücksichtigt und thematisiert; Nutzungskonkurrenzen resultierten hieraus nicht. 
Das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 32.37 „Sportpark“ wird 
derzeit nicht weitergeführt. 

Die vorhandenen und in die Konzeption integrierbaren Nutzungen am Standort 
bieten idealtypische Voraussetzungen für die Erweiterung des Konzepts MMT-
Campus. Die Nutzungen „Sport und Freizeit“, „Gesundheitsdienstleistungen“ 
(gewerblich-professionelle Prävention und Rehabilitation) und 
„Gesundheitstechnologie“ (Entwickler und Hersteller von Gesundheitstechnologien 
zur Prävention und Rehabilitation) stellen die künftige räumliche Abfolge in Ost-
West-Richtung bis hin zur Universitätsmedizin Mannheim dar.  

Die auf Basis des vorliegenden Konzepts neu zu entwickelnden Flächenanteile im 
westlichen Teil des Bereichs Sportpark/ Neckarplatt, weisen hinsichtlich Lage und 
Größe eine sehr gute Eignung auf. Allerdings sind die vorhandenen baulichen 
Bestandsstrukturen nicht uneingeschränkt geeignet.  

Für die Umsetzung der geplanten baulichen und sonstigen Nutzung des MMT-5 
Campus in diesem städtebaulichen Umfeld ist somit die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 32.45 zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen erforderlich. Vor dem Hintergrund eines ressourcen- und 
flächenschonenden Umgangs mit Natur und Landschaft leistet die Aufstellung 
dieses Bebauungsplans daneben einen wichtigen Beitrag zum Ziel der Stadt 
Mannheim, die städtebauliche Entwicklung vorrangig auf Maßnahmen der 
Innenentwicklung zu konzentrieren. Damit kann die Inanspruchnahme von bisher 
unbebauten Außenbereichsflächen vermieden werden.  

2 Lage, Größe und Abgrenzung des Plangebietes 

2.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtbezirk Neckarstadt-Ost, am südöstlichen Rand 
des Stadtteils „Wohlgelegen“ unmittelbar am Neckarkanal.  
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32.45 „MMT-5 Campus“ umfasst eine 
Fläche von ca. 4,2 ha. 

2.2 Begrenzung des Plangebiets 

Im Norden stellt die Feudenheimer Straße die Begrenzung des Geltungsbereichs. 
Im Osten verläuft diese entlang der östlichen und südlichen Begrenzung der Straße 
„Im Pfeifferswörth“ und der Ostseite des Flurstücks Nr. 524/55. 

Die südliche Grenze bildet der nördliche Abschluss des parallel zum Neckarkanal 
verlaufenden Fußwegs auf dem Flurstück Nr. 524/29 und seiner gedachten 
Verlängerung nach Westen, wo auf dem Flurstück Nr. 524 wieder die nördliche 
Begrenzung erreicht wird. 

Der Bebauungsplan Nr. 32.45 „MMT-5 Campus“ wird mit der Beschlussfassung über 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB als eigenständiger 
Bebauungsplan fortgeführt.  

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans (genordet, ohne Maßstab) 

Die nachfolgenden Flurstücke liegen vollständig oder anteilig im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. 

Flurst.-Nr.   vollständig anteilig 
524 Straße „Im Pfeifferswörth“ Stadt MA  18.370 m² 

524/24 Bebautes Grundstück privat 2.809 m²  
524/25 Bebautes Grundstück privat 7.027 m²  
524/26 Bebautes Grundstück Stadt MA 1.294 m²  
524/27 Bebautes Grundstück Stadt MA  5.281 m²  
524/28 Bebautes Grundstück Stadt MA 2.578 m²  
524/29 Südl. angrenzender Weg Stadt MA  3.175 m² 
524/48 Bebautes Grundstück privat 1.242 m²  
524/49 Bebautes Grundstück Stadt MA * 

(TGM) 
2.032 m²  

524/53 Bebautes Grundstück privat 3.116 m²  
* mit Erbbaurecht Dritter 
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3 Planverfahren 

Vorliegend handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. 
§ 13a BauGB. Er dient als Maßnahme der Innenentwicklung der Umnutzung sowie 
der funktionalen und gestalterischen Erneuerung und Aufwertung von bereits in 
Anspruch genommenen und überwiegend mit baulichen Anlagen überformten 
Flächen eines bestehenden Siedlungsgebiets mit gewerblichen Nutzungen. Für die 
Umsetzung der in Kap. 1 angestrebten städtebaulichen Ziele ist ein Bebauungsplan 
erforderlich.  

Die zur Anwendung dieses Planungsinstrumentes erforderlichen Kriterien sind 
erfüllt: 

▪ Die Größe des Plangebiets liegt bei rund 42.000 m² (4,2 ha), davon sind ca. 
23.500 m² (2,35 ha) als Bauflächen festgesetzt. Bei der als zulässig 
festgesetzten GRZ von 0,8 ergeben sich gerundet maximal 18.800 m² 
überbaubare Grundstücksflächen, so dass die Obergrenze für die zulässige 
Grundfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB von 20.000 m² nicht 
erreicht wird. Auch sind keine weiteren Bebauungspläne in der Aufstellung, die 
in einem engen, sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, 
da der Bebauungsplan Nr. 32.37 „Sportpark“ nicht mehr weitergeführt wird. Mit 
der Planung verfolgte Ziele wurden erreicht; städtebauliche Gründe für die 
Erforderlichkeit des Bebauungsplans Nr. 32.37 sind derzeit nicht mehr 
gegeben. Ein entsprechender Beschluss wird im Ausschuss für Umwelt und 
Technik der Stadt Mannheim gefasst.  

▪ Im Bebauungsplan werden keine Vorhaben zugelassen für die eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Durch den 
Bebauungsplan selbst wird die Zulässigkeit von konkreten Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer UVP nach dem UVPG unterliegen, nicht 
begründet. Dies gilt sowohl für nach dem UVPG generell UVP-pflichtige 
Vorhaben als auch für Vorhaben, die nur aufgrund einer Vorprüfung im 
Einzelfall (sog. „Screening“) sich als UVP-pflichtig erweisen können oder nicht 
mit einer derartigen Prüfverpflichtung belegt sind. Durch den 
Angebotsbebauungsplan wird kein hinreichend konkretes Vorhaben begründet. 
Die Frage einer eventuellen UVP-Pflicht im Einzelfall kann damit dem konkreten 
Genehmigungsverfahren überantwortet werden. Sämtliche nach dem 
Bebauungsplan generell zulässigen Vorhaben könnten im 
Baugenehmigungsverfahren auch in einer Weise umgesetzt werden, die keine 
UVP-Pflicht auslöst. Eine Begründung der Zulässigkeit „bestimmter“ UVP-
pflichtiger Vorhaben i.S. der Anlage 1 zum UVPG erfolgt durch den 
Angebotsbebauungsplan gerade nicht. 

▪ Durch den Bebauungsplan werden keine FFH-Gebiete oder 
Vogelschutzgebiete beeinträchtigt.  

▪ Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
sind nicht zu beachten.  

Die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BauGB sind somit gegeben. 
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Bei der Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und vom Umweltbericht nach § 2a 
BauGB abgesehen. Unabhängig davon werden die relevanten Umweltbelange im 
Bebauungsplanverfahren gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berücksichtigt und in die 
Abwägung eingestellt.  

Im beschleunigten Verfahren gelten auch die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 BauGB entsprechend; obwohl demnach nicht erforderlich, 
wurden die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) vom 
22.05.2023 bis 16.06.2023 und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) vom 19.05.2023 bis 
16.06.2023 durchgeführt, nachdem der Aufstellungsbeschluss in Rahmen des 
Bebauungsplans Nr. 32.37 „Sportpark Pfeifferswörth“ am 28.01.2021 vom 
Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Mannheim gefasst wurde. Dieser 
Bebauungsplan wird, wie oben dargestellt, nicht mehr weitergeführt. 

4 Beschreibung des Plangebietes  

4.1 Gegenwärtige Nutzung im Plangebiet und in den benachbarten Gebieten 

Das Plangebiet ist derzeit bereits überwiegend baulich genutzt. Damit sind, wie in 
der nachfolgenden Abbildung dargestellt, von West nach Ost folgende Nutzungen 
verbunden.  

 
Abbildung 2: Gegenwärtige Nutzungen im Plangebiet (genordet, ohne Maßstab) 

Anschließend an eine städtische Parkplatzfläche befindet sich eine gewerbliche 
Nutzung mit Fitnessstudio, Physiotherapie und ergänzenden gewerblichen 
Nutzungen. Daneben befindet sich die Halle der Turngemeinschaft Mannheim, an 
welche verschiedene Betriebshöfe der Stadt Mannheim angrenzen. Den östlichen 
Abschluss bilden die Flächen einer Spedition. Nördlich der Straße „Im 
Pfeifferswörth“, welche die Erschließung des Gebiets gewährleistet, befindet sich 
als ausschließliche bauliche Nutzung eine Physiotherapiepraxis. Eine öffentliche 
Grünfläche mit Straßenbegleitgrün bildet den nördlichen Abschluss zur 
Feudenheimer Straße. Weiter östlich befinden sich Flächen des Sportparks 
Mannheim sowie gewerbliche Nutzungen. Im Westen schließt der Ruderverein 
Mannheim mit seinen Anlagen an. 
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4.2 Besitz- und Eigentumsverhältnisse sowie rechtliche Belastungen 

4.2.1 Besitz- und Eigentumsverhältnisse 

Die in der nachfolgenden Abbildung in Gelb gekennzeichneten Flächen befinden 
sich im Eigentum der Stadt Mannheim. Derzeit befinden sich die Flurstücke Nr. 
524/24, 524/25, 524,48 und nördlich der Straße 524/53, in der nachfolgenden 
Abbildung ohne farbliche Kennzeichnung, in Privateigentum bzw. mit Erbbaurecht.  

 
Abbildung 3: Flurstücke in Privateigentum – ohne farbliche Markierung (genordet, ohne Maßstab) 

Für die Umsetzung des Konzepts MMT-5 sollen nur die südlich der Straße „Im 
Pfeifferswörth“ liegenden Flächen einbezogen werden. Die Eigentümer haben sich 
grundsätzlich bereit erklärt, die Flächen im Sinne des Konzepts zu entwickeln 
beziehungsweise in die Planung einzubringen oder an die Stadt Mannheim zu 
veräußern. 

Die Flächen in städtischem Eigentum werden im Sinne des Planungskonzepts 
abschnittsweise umgesetzt. 

4.2.2 Rechtliche Belastungen 

Für nachfolgende Grundstücke bestehen rechtliche Belastungen: 

▪ Flurstück Nr. 524/49: Seitens der Stadt Mannheim wird ein Erbbaurecht 
eingeräumt. 

▪ Flurstücke Nr. 524/28 und 524/49: Es liegt eine Vereinigungs-Baulast vor. 
▪ Flurstücke Nr. 524/24, 524/48: Es liegt eine Vereinigungs-Baulast vor. 

4.3 Erschließung des Plangebietes 

4.3.1 Individualverkehr 

Die Straße „Im Pfeifferswörth“ behält ihre Erschließungsfunktion für das 
Gesamtareal bei. Sie wird durch die Stadt Mannheim grundlegend erneuert und mit 
der abschnittweisen Integration des Radschnellwegs Mannheim-Heidelberg als 
Fahrradstraße gewidmet.  
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4.3.2 ÖPNV 

In der Feudenheimer Straße liegt unmittelbar am Geltungsbereichsrand die 
Haltestelle „Pfeifferswörth“. Hier verkehren die Stadtbahnlinien 2 und 7, welche den 
Geltungsbereich tagsüber im 10-Minuten-Takt mit der Innenstadt und den 
Stadtbezirken Feudenheim und Vogelstang verbinden. Weiterhin fährt hier alle 20 
Minuten der Bus Nr. 60, der die Innenstadt über randliche Stadtteile umfährt. 

4.3.3 Fuß- und Radwege 

Südlich unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend verläuft parallel zum 
Neckarkanal auf dem Damm ein öffentlicher Fußweg nebst begleitender 
Grünanlage. Dieser wird in Lage und Funktion erhalten und durch die vorliegende 
Planung nicht einbezogen. Hier ist im Verlauf der Flächenentwicklung MMT-5 
Campus die funktionale und gestalterische Aufwertung unter Beachtung der 
naturräumlichen Gegebenheiten vorgesehen. Neben der Erschließungsfunktion 
sollen dabei Möglichkeiten zum Aufenthalt geschaffen werden. Die 
Wegeverbindung dient gleichzeitig, besichert über einen Gestattungsvertrag, der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung als Zugang zu den Liegenplätzen im 
Unterwasser der Schleuse Feudenheim. 

Der Radverkehr im Geltungsbereich findet derzeit über die Mitbenutzung der Straße 
Im Pfeifferswörth statt. Künftig erfolgt mit der Erneuerung und Ausbau der 
Verkehrsanlagen als Fahrradstraße die Integration des Radschnellwegs Mannheim-
Heidelberg. Im Westen des Geltungsbereichs wird dieser eigenständig geführt und 
an den vorhandenen Radweg in der Feudenheimer Straße angeschlossen. 

5 Planungen und rechtliche Vorgaben für das Plangebiet 

Für die Flächen des Geltungsbereichs bestehen die nachfolgenden rechtlichen 
Bindungen und Vorgaben. 

5.1 Übergeordnete Planungen 

5.1.1 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020 

Im Einheitlichen Regionalplan ist der Geltungsbereich als Siedlungsfläche im 
Bestand1 enthalten. 

 
1 Die Ausweisung „Wohnen“ ist faktisch unzutreffend; es handelt sich überwiegend um 

gewerbliche Nutzungen. 
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Abbildung 4: Auszug Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020 (genordet ohne Maßstab) 

5.1.2 Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim sind 
die Flächen im Plangebiet als Sondergebiet Sport- und Freizeitfläche dargestellt. 
Bezogen auf die Planung MMT-5 Campus und seine gewerblichen 
Nutzungskomponenten wird der für den FNP zuständige Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim bei Bedarf mit der Fortschreibung des FNP eine Änderung 
berücksichtigen, so dass der Bebauungsplan als aus dem FNP entwickelt 
anzusehen ist. 

 
Abbildung 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Eintrag des Plangebietes (genordet, ohne 
Maßstab) 

5.2 Bestehende Bebauungspläne 

Rechtskräftige Bebauungspläne bestehen nicht. Der vorliegende Geltungsbereich 
ist bis zum Beschluss über die Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB räumlicher 
Bestandteil des Bebauungsplans in Aufstellung Nr. 32.37 „Sportpark“. Dort wurde 
die gewerbliche Entwicklung für den MMT-5 Campus bereits berücksichtigt. Aus 
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Gründen der Eindeutigkeit in Bezug auf die konkreten Planungsziele wird der 
vorliegende Bebauungsplan dann als eigenständige Planung weitergeführt. 

5.3 Rechtliche Planungsvorgaben 

5.3.1 Naturschutzgebiete 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Naturschutzgebiete. Das zum Plangebiet 
nächstgelegene Naturschutzgebiet ist das ca. 170 m südlich, jenseits des 
Neckarkanals liegende Naturschutzgebiet „Unterer Neckar: Maulbeerinsel“ 
(Schutzgebiets-Nr. 2.102). 

5.3.2 Landschaftsschutzgebiete 

Weder im Geltungsbereich des Bebauungsplans selbst noch in unmittelbarer Nähe 
befinden sich Landschaftsschutzgebiete. Die zum Plangebiet nächstgelegenen 
Landschaftsschutzgebiete sind:  

▪ Unterer Neckar: Mannheimer Neckaraue (Schutzgebiets-Nr. 2.22.012) in ca. 
120 m südlicher Richtung; 

▪ Egelwasser (Schutzgebiets-Nr. 2.22.009) in ca. 1,3 km östlicher Richtung; 
▪ Feudenheimer Au (Schutzgebiets-Nr. 2.22.013) in ca. 1,0 km nordöstlicher 

Richtung. 

5.3.3 Wasserschutzgebiete 

Schutzausweisungen nach dem Wasserrecht liegen im Plangebiet und in 
planungsrelevanter Umgebung nicht vor. Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet 
(Bezeichnung: „WSG-039-Mannheim-Käfertal MVV RHE AG“; Gebiets-Nr. 222039) 
befindet sich in ca. 4,3 km Entfernung nordöstlich des Plangebiets 
(Wasserschutzzone III B). 

5.3.4 Überschwemmungsgebiete und Hochwasserschutzgebiete 

Die Flächen des Geltungsbereichs liegen zwar außerhalb des 
Überschwemmungsgebiets des Neckars und des Neckarkanals für ein 
hundertjähriges Ereignis (HQ100) aber nicht innerhalb hiervon geschützter 
Bereiche. Der gesamt Geltungsbereich kann im Falle des Eintritts eines extremen 
Hochwasserereignisses betroffen sein.  
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Abbildung 6: Hochwasserschutzgebiete (Stadt Mannheim, genordet ohne Maßstab) 

5.3.5 Geschützte Biotope, NATURA 2000-Gebiete und Naturdenkmale 

Geschützte Biotope nach § 33 NatSchG BW existieren im Geltungsbereich nicht, 
liegen jedoch in räumlicher Nähe. Das nächstgelegene geschützte Biotop 
„Gewässerbegl. Auwaldstreifen am Neckar (NSG Maulbeerinsel)“, Gebiets-Nr. 
165172220069, befindet sich in ca. 190 m Entfernung südlich des Plangebiets. 

Weder im Geltungsbereich des Bebauungsplans noch in unmittelbarer Nähe 
befinden sich gemeldete Vogelschutzgebiete oder Schutzgebiete gemäß den 
Vorgaben der FFH-Richtlinie. Nächstgelegen ist das FFH-Gebiet „Unterer Neckar 
Heidelberg - Mannheim“ (Gebiets-Nr. 6517341) ca. 2,4 km Luftlinie südöstlich des 
Plangebiets. 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Naturdenkmale. 

5.3.6 Stadterneuerungsgebiet und Denkmalschutz 

Die Flächen des Geltungsbereichs sind Bestandteil des Stadterneuerungsgebiets 
„Neckarplatt/ Pfeifferswörth“ des Förderprogramms Wachstum und Erneuerung. Für 
diese gesamte Areal wurde am 06.10.2020 weiterhin ein Sanierungsgebiet förmlich 
festgelegt. Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Sanierungsverfahren 
durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 
156a BauGB finden keine Anwendung. Sanierungsziele sind Verbesserungen in 
den Bereichen interne Vernetzung und Verkehr, Städtebau, Qualifizierung des 
öffentlichen Raums sowie übergreifende Grünvernetzung. Die mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan verfolgten städtebaulichen Ziele tragen zu Umsetzung der 
städtebaulichen Erneuerungs- und Sanierungsaufgaben bei. 
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Abbildung 7: Stadterneuerungsgebiet gleichzeitig Sanierungsgebiet „Neckarplatt/ Pfeifferswörth“ 
(Stadt Mannheim, genordet ohne Maßstab) 

5.3.7 Bauschutzbereich Flughafen 

Das Plangebiet befindet sich im beschränkten Bauschutzbereiches (4 km Zone) des 
Flugplatzes CityAirport Mannheim. Die Baurechtsbehörde darf gem. § 17 des 
Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) Bauwerke, die eine Höhe von 25 Meter bezogen auf 
den Flughafenbezugspunkt überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
genehmigen. Dem wird im Bebauungsplan mit einem entsprechenden Hinweis 
Rechnung getragen. 

 
Abbildung 8: Bauschutzbereiche Flughafen (Stadt Mannheim, genordet ohne Maßstab) 

5.3.8 Bodenverunreinigungen und Altlasten 

Sämtliche Angaben beruhen auf historischen Erkundungen. Die Kategorisierung 
wurde auf der Grundlage von Akteneinsicht und recherchierter Genehmigungs- bzw. 
Nutzungshistorie vorgenommen. Konkrete Untersuchungsergebnisse liegen für die 
Flächen nicht vor. Die nachfolgend dargestellte vorläufige Beurteilung in Bezug auf 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&channel=entpr&cs=1&sca_esv=e7bf22627bcd1c5c&q=%C2%A7+17+des+LuftVG&sa=X&ved=2ahUKEwiszt699cuPAxX38LsIHW2nA04QxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfAk_DxHJRIUyzK55lxumpJq9s2qxiO4JiHNZHW0SUBQiAP5tN8_5oL9d0-TrPFoOBFZyOuBqwFKJPhHVfil2QZaRucxONYVrqnuF9BbKoHeDId12YeRQhNEKVNtvQSchlg&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&channel=entpr&cs=1&sca_esv=e7bf22627bcd1c5c&q=%C2%A7+17+des+LuftVG&sa=X&ved=2ahUKEwiszt699cuPAxX38LsIHW2nA04QxccNegQIBBAB&mstk=AUtExfAk_DxHJRIUyzK55lxumpJq9s2qxiO4JiHNZHW0SUBQiAP5tN8_5oL9d0-TrPFoOBFZyOuBqwFKJPhHVfil2QZaRucxONYVrqnuF9BbKoHeDId12YeRQhNEKVNtvQSchlg&csui=3
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Abbildung 9: Bodenverunreinigungen (Stadt Mannheim, genordet ohne Maßstab) 

5.4 Sonstige Kommunale Vorgaben 

Es liegen folgende informelle Planungen oder Beschlusslagen mit Relevanz für das 
Plangebiet vor. 

Zentrenkonzept Mannheim 

Das Zentrenkonzept mit der 2018 grenzt die zentralen Versorgungsbereiche und 
Stadtteilzentren im Sinne einer Zentrenhierarchie räumlich und funktional ab. Ziel ist 
die Erhaltung und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion Mannheims, 
wobei sich Entwicklungen auf die zentralen Versorgungsbereiche (u.a. die 
Innenstadt) und Quartierszentren konzentrieren sollen. Mit dem Ausschluss von 
einzelhandelsbetreiben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
entspricht der Bebauungsplan dem Konzept. 
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Lärmaktionsplan Mannheim  

Mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (EU-Umgebungslärmrichtlinie) wurde im Juni 2002 erstmalig 
europaweit eine Vorschrift erlassen, die sich mit der Erfassung von 
Lärmbelastungen und der Erstellung von Maßnahmenplänen befasst. Ziel der 
Richtlinie ist es, europaweit auf der Grundlage harmonisierter Lärmbelastungs-
Kennzahlen (Lärmindizes) und Berechnungsverfahren ein gemeinsames Konzept 
zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm zu realisieren. Dabei ist es 
das Ziel, schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch 
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.  

Wesentliche Bestandteile der Umgebungslärmrichtlinie sind zum einen die 
Lärmkarten, mit denen die bestehende Belastung durch Umgebungslärm ermittelt 
werden soll und zum anderen der Lärmaktionsplan, mit dem die Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen geregelt werden sollen. Im Zuge der Umsetzung der EU-
Umgebungslärmrichtlinie sowie der nationalen Regelungen in den §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetzes wir der Lärmaktionsplan erstellt und regelmäßig 
überprüft. Obwohl die Lärmindizes der Lärmkartierung nicht mit denen nach 
nationalem Recht zu vergleichen sind, können diese als Abschätzung der 
Lärmeinwirkungen im Plangebiet herangezogen werden. Demnach sind im 
nördlichen Randbereich Verkehrslärmeinwirkungen von 70 dB(A) Lden (Tag-Abend-
Nacht Pegel für 24h) zu erwarten. Daher wurden die Geräuscheinwirkungen in 
einem schalltechnischen Gutachten näher untersucht.  

Klimaschutz und Klimafolgeanpassung 

Die Stadt Mannheim legt entsprechend der strategischen Klimaschutzziele in ihrem 
Leitbild „Mannheim 2030“ besonderen Wert auf die Ausübung einer Vorbildrolle bei 
der nachhaltigen Stadtentwicklung. Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030 ist die 
zentrale Strategie auf dem Weg zur Klimaneutralität in Mannheim und wurde am 
17.11.2022 vom Mannheimer Gemeinderat beschlossen. Er umfasst 
Zielvorstellungen und 81 Maßnahmen in den acht Handlungsfeldern 
(Energieproduktion; Industrie; Gewerbe, Handel, Dienstleistungen; 
Flächennutzung; Grün-blaue Infrastrukturen; Mobilität; Private Haushalte; 
Kommunale Verwaltung) für die Verwaltung sowie für die gesamte Stadtgesellschaft 
einschließlich Unternehmen und Bürgerschaft. Dazu zählen beispielsweise eine 
Photovoltaik-Offensive, das Entsiegeln von Flächen, die Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung, der Einsatz von Geothermie oder auch die energetische 
Sanierung von städtischen Gebäuden. 

Der Bebauungsplan wird auf die Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung ausgerichtet, sodass die darin enthaltenen Festsetzungen diesen 
Zielen nicht entgegenstehen. 

6 Städtebauliches Konzept 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ansiedlung des 5. Abschnitts des Mannheim Medical Technology Campus (MMT-5) 
in einem Gewerbegebiet geschaffen. Dabei sollen weiterhin insbesondere 
technologieorientierte Start-ups, Unternehmen und Organisationen aus Forschung 
und Klinik der Gesundheitswirtschaft sowie ergänzende Nutzungenangesiedelt 




